
 

 

Liebe Elternvertreter1 der kommenden Klassen 7, 9 und E (11), 
 

eure Amtszeit ist nach zwei Jahren als Elternvertreter im Sommer um, so dass auf dem ersten 

Elternabend im kommenden Schuljahr (innerhalb der ersten 4 Wochen nach Unterrichtsbeginn) 

Neuwahlen stattfinden müssen. 

Den Termin sprecht ihr mit der Klassenleitung ab, ladet daraufhin die Eltern ein (Einladungsfrist 

mindestens eine Woche vorher) und stellt sicher, dass eine Namensliste der wählbaren Personen 

vorhanden ist. 

Bei Elternvertreterwahlen müssen einige Formen beachtet werden, da die Wahl sonst für ungültig 

erklärt werden kann. 

Um das alles etwas zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst: 

 

Wer leitet die Wahl? 

Ihr benötigt einen Wahlleiter und ggf. Schriftführer. Diese Aufgabe übernehmen wir vom SEBV gerne 

für euch. 

Die Wahlleiter dürfen sich nicht selber zur Wahl aufstellen. 

 

Wer ist wahlberechtigt? 

Wahlberechtigt sind die Eltern im Sinne von §2 Abs. 5 des Schulgesetzes (siehe Anhang). 

Jedes Kind hat 2 Stimmen. Sind zwei Elternteile anwesend hat jeder eine Stimme. Ist nur ein Elternteil 

anwesend hat dieser zwei Stimmen. Sind Geschwister in einer Klasse, hat jedes Kind zwei Stimmen. 

Ist also nur ein Elternteil anwesend, so hat dieses Elternteil vier Stimmen. 

Eine Wiederwahl ist möglich. 

Eine Person kann nicht mehrfach Mitglied desselben Elternbeirates sein (man kann in verschiedenen 

Klassen im Klassenelternbeirat sein, aber nicht mehrfach im SEB – auch nicht als Vertreter) 

 

Wie läuft die Wahl ab? 

Der Wahlleiter 

- stellt fest, dass die Einladungen fristgerecht verschickt wurden. 

- erklärt, dass nur Eltern im Sinne von §2 Abs 5 des Schulgesetzes wahlberechtigt und wählbar 

sind. 

- stellt fest, wie viele Stimmen insgesamt vorhanden sind 

- fragt, wer sich zur Wahl aufstellen lassen möchte (laut Schulgesetz am besten 3 Personen, es 

gehen aber auch mehr oder weniger), 

- fragt ab, wie gewählt werden soll (offen oder geheim; getrennte Wahlgänge oder Blockwahl). 

- verkündet das Wahlergebnis und fragt, ob die Wahl angenommen wird, 

- füllt das Wahlprotokoll aus, 

- gibt die Daten der gewählten Personen an die Schulleitung weiter. 

                                                           
1 Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Die verwendeten Personen-
bezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter. 



 

 

Festlegung und Verteilung der Aufgaben innerhalb der KEB-Vertretung (bei Blockwahl) 

Die Gewählten entscheiden nach der Wahl gemeinsam, wer den Vorsitz übernimmt. Des Weiteren 

bestimmen Sie, wer SEB-Delegierter wird und wer dessen Stellvertreter wird.  

 

Falls es Änderungen gibt (neue Elternvertreter oder neue SEB-Delegierte), müsst ihr das über ein 

schriftliches und von allen unterschriebenes Änderungsprotokoll vornehmen. Dieses muss der SEBV 

erhalten. 

 

 

Es gibt vom IQHS eine hilfreiche Broschüre über Elternversammlungen, welche auf der Homepage des 

GymSche unter der Rubrik Elternvertretung hinterlegt ist. 

Falls noch Fragen sind, meldet euch gerne. 

 

Viele Grüße 

SEB Vorstand 

 

  



 

 

Anhang: Auszüge aus dem Gesetz und der Verordnung: 

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz vom 24. Januar 2007 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(5) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. die nach bürgerlichem Recht für die Person des Kindes Sorgeberechtigten; sind danach zwei 
Elternteile sorgeberechtigt, wird vermutet, dass jeder Elternteil auch für den anderen handelt, 
2. die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner eines allein sorgeberechtigten Elternteils im Rahmen 
des § 9 Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 in Verbindung mit Artikel 4 Abs. 2 des Gesetzes vom 6. Februar 2005 (BGBl. I S. 203), 
3. die rechtliche Betreuerin oder der rechtliche Betreuer einer volljährigen Schülerin oder eines 
volljährigen Schülers für den schulischen Aufgabenkreis; die Bestellungsurkunde muss der Schule 
vorgelegt werden. 
 
§ 69 Elternversammlung 
(1) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler einer Klasse kommen nach Bedarf, jedoch mindestens 
einmal im Schulhalbjahr, zur Elternversammlung zusammen. 
(2) Die Elternversammlung dient der Unterrichtung der Eltern über die geplante 
Unterrichtsgestaltung, Schulbücher und andere Fragen von allgemeiner Bedeutung für die 
Schülerinnen und Schüler. Die Eltern erörtern mit den Lehrkräften die Angelegenheiten der 
Erziehung und des Unterrichts, die die Schülerinnen und Schüler gemeinsam betreffen, einschließlich 
Fragen des Sexualkundeunterrichts. 
(3) Bei Wahlen und Abstimmungen hat jeder Elternteil jeweils eine Stimme pro Kind. Ist nur ein 
Elternteil vorhanden oder nur einer anwesend, hat dieser zwei Stimmen pro Kind. 
 
§ 70 Elternvertretungen 
(1) Elternvertretungen sind Klassenelternbeirat, Schulelternbeirat, Kreiselternbeirat und 
Landeselternbeirat. 
(2) Durch die Elternvertretungen werden die Eltern der Schülerinnen und Schüler gemeinsam an 
Erziehung und Unterricht beteiligt.  
(3) Aufgabe der Elternvertretungen ist es, im Rahmen ihres Wirkungskreises 
1. das Vertrauen zwischen Schule und Elternhaus zu festigen und zu vertiefen, 
2. das Interesse und die Verantwortung der Eltern für die Aufgaben der Erziehung zu wahren und zu 
pflegen, 
3. der Elternschaft Gelegenheit zur Information und Aussprache zu geben, 
4. Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zur Verbesserung der Schulverhältnisse zu 
beraten und den zuständigen Stellen in Schule und Schulverwaltung zu unterbreiten und 
5. das Verständnis der Öffentlichkeit für Erziehung und Unterricht in der Schule zu stärken. 
 
 
§ 71 Klassenelternbeirat 
(1) Die Elternversammlungen nach § 69 Abs. 1 wählen aus ihrer Mitte einen Elternbeirat, der aus der 
oder dem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern bestehen soll. 
(2) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer hat den Klassenelternbeirat über alle grundsätzlichen, 
die Klasse gemeinsam interessierenden Fragen zu unterrichten. Sie oder er ist verpflichtet, dem 
Klassenelternbeirat die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Wird der Unterricht nicht im 
Klassenverband erteilt, bestimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter die zuständige Lehrkraft. 
 

 

 



 

 

Landesverordnung über die Wahl der Elternbeiräte an öffentlichen Schulen (EB-WahlVO) 

vom 20. Juni 2022 

 
§ 1 Wahlversammlung und Beschlussfähigkeit 

(1) Die Wahlen zu den Elternbeiräten in Elternversammlungen nach § 69 Absatz 1 des Schulgesetzes 

(SchulG) (Klassenelternbeiräte) sowie zu den Kreiselternbeiräten und Landeselternbeiräten finden in 

Wahlversammlungen statt 

(2) Eine Wahlversammlung ist schriftlich oder elektronisch und mit einer Frist von mindestens einer 

Woche einzuberufen. 

(3) Eine Elternversammlung nach § 69 Absatz 1 SchulG ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Wahlberechtigten beschlussfähig. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt die 

Beschlussfähigkeit fest.  

 

§ 2 Wahlvorschläge 

(1) Die Wahlberechtigten können in der Wahlversammlung Wahlvorschläge machen. Gewählt werden 

kann nur, wer vorgeschlagen ist. 

(2) Eine Person kann nicht mehrfach Mitglied desselben Elternbeirats sein. 

(3) Wiederwahl ist zulässig. 

 

§ 3 Wahlhandlung 

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt fest, ob die Wahlversammlung ordnungsgemäß 

einberufen worden ist, und weist darauf hin, dass nur Eltern im Sinne von § 2 Absatz 5 

SchulG wahlberechtigt und wählbar sind. Sie oder er stellt gemäß § 1 Absatz 3 die Beschlussfähigkeit 

fest. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt die Zahl der zu wählenden Mitglieder und 

Stellvertreterinnen und Stellvertreter bekannt. 

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter kann sich von einer Schriftführerin oder einem Schriftführer 

und von Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern unterstützen lassen, die von der 

Wahlversammlung vor Beginn der Wahl gewählt werden. 

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter nimmt die Wahlvorschläge entgegen. Sie oder er prüft, ob die 

vorgeschlagenen Personen wählbar sind, und gibt ihre Namen der Wahlversammlung bekannt. Sie 

oder er stellt den vorgeschlagenen Personen die Frage, ob sie bereit sind, für das Amt zu kandidieren, 

und bittet nach der Wahl die Gewählten zu bestätigen, dass sie die Wahl annehmen. Wählbare 

Personen können auch in Abwesenheit vorgeschlagen und gewählt werden. In diesem Fall muss eine 

Erklärung über die Bereitschaft zu einer Kandidatur der Wahlversammlung zum Zeitpunkt der Wahl 

schriftlich vorliegen; die Feststellung trifft die Wahlleiterin oder der Wahlleiter. Die in Abwesenheit 

gewählten Personen erklären binnen einer Woche gegenüber der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter 

die Annahme der Wahl. 

(4) Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht nur jeweils selbst ausüben. Es wird grundsätzlich 

offen durch Handzeichen oder Zuruf abgestimmt. Es ist mit verdeckten Stimmzetteln (§ 4) 

abzustimmen, soweit es eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter verlangt. 

 

§ 4 Stimmabgabe mit Stimmzetteln 

(1) Die Stimmzettel hat bereitzustellen, wer die Wahlversammlung einberufen hat. 

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt die Zahl der abgegebenen Stimmzettel, die insgesamt 

abgegebenen Stimmen, die ungültigen Stimmen sowie die auf jede Bewerberin oder jeden Bewerber 

entfallenden gültigen Stimmen fest. Die Stimmzettel sind als Bestandteil der Niederschrift bis zum 

Ablauf der Amtszeit (§ 77 SchulG) aufzubewahren. 

 

 



 

 

§ 5 Wahltermine 

(1) Der Klassenelternbeirat soll innerhalb von vier Wochen nach Unterrichtsbeginn zu Anfang des 

Schuljahres gewählt werden.  

(3) Die Schulaufsichtsbehörden, die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die zur Einberufung der 

Wahlversammlung verpflichteten Personen haben dafür Sorge zu tragen, dass die in den Absätzen 1 

und 2 vorgesehenen Wahlen stattfinden können. 

 

§ 7 Einberufung der Wahlversammlung 

Die Wahlversammlung ist von der oder dem bisherigen Vorsitzenden des Klassenelternbeirats 

einzuberufen. Ist sie oder er aus dem Amt ausgeschieden (§ 78 Absatz 1, 5 oder 6 SchulG) oder 

verhindert, nimmt diese Aufgabe eines der anderen Mitglieder des Klassenelternbeirats wahr. Sind 

auch diese ausgeschieden oder verhindert, beruft die oder der Vorsitzende des Schulelternbeirats 

oder ein von ihr oder ihm beauftragtes Mitglied die Wahlversammlung ein. Satz 3 gilt auch für die 

Wahlversammlungen zur Wahl der Elternbeiräte der Sekundarstufe II und neu gebildeter Klassen. Ist 

kein Vorstand des Schulelternbeirats im Amt, nimmt diese Aufgabe die Schulleiterin oder der 

Schulleiter wahr; gleiches gilt bei neu errichteten Schulen. 

 

§ 8 Wahlberechtigung und Wählbarkeit 

(1) Für den Klassenelternbeirat sind die Eltern (§ 2 Absatz 5 SchulG) wählbar und wahlberechtigt, 

deren Kinder der Klasse oder, im Falle des § 69 Absatz 1 Satz 2 SchulG, der jeweiligen Jahrgangsstufe 

angehören. 

(2) Für die Elternbeiräte der Sekundarstufe II (§ 8 SchulG) sind die Eltern der Schülerinnen und 

Schüler in den Klassen des jeweiligen ersten Jahrgangs wählbar und wahlberechtigt. Unbeschadet von 

Satz 1 gelten die Bestimmungen für Nachwahlen (§ 24) auch für Eltern der nachfolgenden 

Jahrgangsstufen. 

 

§ 9 Verfahrensbestimmungen 

(1) Die Schule übermittelt eine Liste mit den Namen der in der jeweiligen Wahlversammlung 

Wahlberechtigten an diejenige oder denjenigen, die oder der die Wahlversammlung nach § 7 Satz 1 

bis 4 einberuft. Auf der Liste ist zu vermerken, wie viele Kinder der oder des Wahlberechtigten der 

Klasse angehören. Die Namensliste wird nach abgeschlossener Wahlhandlung zur Niederschrift 

genommen. 

(2) Die Wahlversammlung wählt aus ihrer Mitte eine Wahlleiterin oder einen Wahlleiter. Deren oder 

dessen Wahl hat durchzuführen, wer die Wahlversammlung einberufen hat oder, in den Fällen 

des § 7 Satz 3 und 4, wer von der die Wahlversammlung einberufenden Person dazu beauftragt 

worden ist. Zur Wahlleiterin oder zum Wahlleiter kann nur gewählt werden, wer sich selbst nicht um 

ein Amt bewirbt. Abweichend von Satz 1 kann ein Mitglied des Schulelternbeirats der Schule, des 

zuständigen Kreiselternbeirats oder des zuständigen Landeselternbeirats, welches gemäß § 7 Satz 3 

oder 4 oder als fachkundiger Gast an der Wahlversammlung teilnimmt, zur Wahlleiterin oder zum 

Wahlleiter gewählt werden. 

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter soll darauf hinwirken, dass dem Klassenelternbeirat Frauen 

und Männer angehören. 

(4) Gemäß § 1 Absatz 3 Satz 1 wird für die Wahl zum Klassenelternbeirat die Anzahl der 

Wahlberechtigten ermittelt und festgestellt, wie viele Stimmen auf die einzelnen Wahlberechtigten 

entfallen. 

(5) Vor der Wahl ist über die Zahl der Mitglieder zu beschließen, falls im Ausnahmefall von der 

gemäß § 71 Absatz 1 SchulG vorgesehenen Mitgliederzahl abgewichen werden soll. 

(6) Für die Wahl zum Klassenelternbeirat erhalten die Wahlberechtigten eine der Anzahl ihrer 

Stimmen entsprechende Anzahl von Stimmzetteln. Auf dem Stimmzettel können die 



 

 

Wahlberechtigten höchstens so viele Namen eintragen, wie Mitglieder und Stellvertreterinnen und 

Stellvertreter zu wählen sind. Jeder Name kann auf einem Stimmzettel nur einmal genannt werden. 

(7) Die Mitglieder des Klassenelternbeirats werden mit einfacher Mehrheit in getrennten Wahlgängen 

oder in einem Wahlgang gewählt. Findet nur ein Wahlgang statt, sind in der Reihenfolge der für jede 

Person abgegebenen Stimmenanzahl zunächst die oder der Vorsitzende, dann die Stellvertretung und 

die weiteren Mitglieder gewählt. Satz 2 findet keine Anwendung, soweit sich die Wahlberechtigten 

mit einfacher Mehrheit dafür entscheiden, die Bestimmung der oder des Vorsitzenden und der 

Stellvertretung nach § 76 Absatz 4 Satz 3 SchulG den Mitgliedern des Klassenelternbeirats zu 

überlassen (Blockwahl). 

(8) Findet eine Blockwahl statt, wählt der Klassenelternbeirat unverzüglich nach seiner Wahl aus 

seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie das Mitglied des Schulelternbeirats und 

dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter. 

(9) Die Niederschriften über die Wahlen zu den Klassenelternbeiräten bleiben in der Schule. 

 

§ 10 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter teilt Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse der Mitglieder des 

neuen Klassenelternbeirats unmittelbar nach der Wahl der Schulleiterin oder dem Schulleiter mit. 

(2) Die Zusammensetzung der Klassenelternbeiräte gibt die Schulleiterin oder der Schulleiter in der 

Schule bekannt. 

 

 

§ 11Mitglied für den Schulelternbeirat 

 (1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter teilt unmittelbar nach der Wahl der Schulleiterin oder dem 

Schulleiter mit, welches Klassenelternbeiratsmitglied in den Schulelternbeirat entsandt wird und 

durch wen dieses Mitglied vertreten wird. 

(2) Die Zusammensetzung des Schulelternbeirats gibt die Schulleiterin oder der Schulleiter in der 

Schule bekannt. 

(3) Scheidet das in den Schulelternbeirat entsandte Mitglied aus dem Klassenelternbeirat aus oder 

steht es aus anderen Gründen als Mitglied des Schulelternbeirats nicht mehr zur Verfügung, wählt 

der Klassenelternbeirat unverzüglich eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, sofern eine 

Stellvertreterin oder ein Stellvertreter (§ 76 Absatz 2 SchulG) nicht vorhanden ist. 


